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SCHMETTERLINGSGARTEN
Bestattungen in der Anlage beinhalten die 
Grabpflege durch die Friedhofsgärtnerei für die 
Dauer des Nutzungsrechts. Trauernde können 
Sträuße in Grabvasen auf dem Grab abstellen. 
(Schalen, Gestecke und Saisonbepflanzungen 
sind nicht gestattet). Die Friedhofsgärtner 
schneiden und pflegen die verschiedenen 
Sommerstauden und Bodendecker. Nutz- und 
Futterpflanzen für Insekten wie Schmetterlinge 
blühen besonders farbenprächtig in den Som-
mermonaten. Für den Stein sind besondere 
Vorgaben in der Gestaltungssatzung.

SARGwAHLGRAB:
Kapazität: 1 Sarg und bis zu 2 Urnen
Ruhezeit: 25 Jahre/Sarg, 20 Jahre/Urne 
ab letzter Beisetzung.
Stein: Linse, liegend, Farbe frei wählbar
Material, Granit, poliert. Maße: 50x35x15cm.
Nutzungsrecht/Jahr (x25): €   126,00
Beisetzungsgebühren ca.: € 1.250,00
Gesamtkosten ca.: €  4.400,00

URNENwAHLGRAB:
Kapazität: max. 4 Urnen
Ruhezeit: 20 Jahre ab letzter Beisetzung.
Stein: Linse, liegend, Farbe frei wählbar
Material, Granit, poliert. 
Maße: 30x20x15cm.
Nutzungsrecht/Jahr (x20): €   116,00
Beisetzungsgebühren ca.: € 650,00
Gesamtkosten ca.: €  2.970,00

Je Grabstelle können bis zu zwei Steine gesetzt 
werden, Grabeinfassungen aus Sandstein wer-
den von der Friedhofsgärtnerei vorgegeben.
(Gestaltungsvorschrift: s. §26 / Friedhofssatzung)Genannte Kosten sind gerundet 

und werden nach der aktuellen 
Gebührenordnung berechnet.


